
Im Sommer 2022 wurden in Folge des Krieges in der Ukraine einige relevante Gesetze
und sonstige Rechtsakte Russlands an dieser Stelle in deutscher Übersetzung veröf‐
fentlicht. Diese „Vorschriftensammlung“ wurde jedoch in der Folgezeit nicht weiter
gepflegt. Die Rechtsakte sind auch über andere Quellen verfügbar. Um sicherzustellen,
dass die DOI, die für diese Texte vergeben wurden, nicht ins Leere führen, werden die
Dokumente an dieser Stelle konserviert. Wir empfehlen jedoch, auf andere Quellen zu‐
zugreifen.
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Verzeichnis der „Aufträge“ des Präsidenten der Russländischen
Föderation
bestätigt am 26. März 2022
Verzeichnis mit Anweisungen anhand der Ergebnisse einer Beratung mit
Mitgliedern der Regierung*

Vladimir Putin hat anhand der Ergebnisse einer Beratung mit Mitgliedern der Re‐
gierung der Russländischen Föderation, die am 23. März 2022 stattfand, ein Verzeich‐
nis mit Anweisungen bestätigt.

1. Der Regierung der Russländischen Föderation wird aufgegeben, gemeinsam mit
der Bank Russlands und der öffentlichen Aktiengesellschaft „Gazprom“ einen Maß‐
nahmenkomplex umzusetzen, um die Währung für die Zahlung von Erdgaslieferungen
an die Länder der Europäischen Union und andere Länder, die im Verhältnis zu Bür‐
gern der Russländischen Föderation und russländischen juristischen Personen restrikti‐
ve Maßnahmen verhängt haben, auf den russischen Rubel umzustellen.

Der Bericht ist bis zum 31. März 2022 vorzulegen, danach monatlich.
Verantwortlich sind M.V. Mišustin, Ė.S. Nabiullina und A.B. Miller.
2. Zur Umsetzung von Punkt 1 dieses Verzeichnisses mit Anweisungen bestätigt

die Regierung der Russländischen Föderation die Weisung an die Vertreter der Russ‐
ländischen Föderation im Direktorenrat der öffentlichen Aktiengesellschaft „Gaz‐
prom“, die bestehenden Erdgaslieferverträge dahingehend zu ändern, dass die Wäh‐
rung für die Zahlung aus diesen Verträgen auf den russischen Rubel umgestellt wird,
wobei die in den Verträgen festgelegten Liefermengen, Preise und Grundsätze der
Preisbildung beibehalten werden.

Frist ist der 31. März 2022.
Verantwortlich ist M.V. Mišustin.
3. Die Bank Russlands stellt gemeinsam mit der Regierung der Russländischen Fö‐

deration sicher, dass Zahlungen zur Sicherung der Bezahlung von Erdgas aus Verträ‐
gen, die in Überstimmung mit Punkt 1 dieses Verzeichnisses mit Anweisungen auf die
Zahlung der Lieferungen in russische Rubel überführt wurden, einschließlich des An‐
kaufs russischer Rubel durch den Erdgaskäufer auf dem inländischen Devisenmarkt
ausgeführt werden können.

Frist ist der 31. März 2022.
Verantwortlich sind Ė.S. Nabiullina und M.V. Mišustin.
4. Die Regierung der Russländischen Föderation stellt sicher, dass:
a) mit Wirkung vom 1. April 2022 die Bedingungen des bis zum 1. Juli 2022 gülti‐

gen vergünstigten Hypothekenprogramms geändert werden und festgelegt wird, dass
der Zinssatz für Wohnungshypothekenkredite (-darlehen), die Bürgern der Russländi‐

* Aus dem Russischen übersetzt von Antje Himmelreich, wissenschaftliche Referentin für
russisches, ukrainisches und das Recht der sonstigen GUS-Staaten am Institut für Ostrecht,
Regensburg.
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schen Föderation für den Kauf von Wohnraum auf dem Primärmarkt gewährt werden,
während der gesamten Laufzeit des Kredits nicht mehr als 12 v.H. pro Jahr betragen
und der Höchstkreditbetrag für Moskau, Sankt Petersburg, das Moskauer und das Le‐
ningrader Gebiet 12 Mio. RUB und für die übrigen Subjekte der Russländischen Föde‐
ration 6 Mio. Rubel nicht übersteigen darf;

b) die bestehenden Bedingungen des vergünstigten Hypothekenprogramms für Fa‐
milien mit Kindern, des Fernöstlichen Hypothekenprogramms und des Programms zur
Gewährung von Wohnungs-(hypotheken-)krediten (-darlehen) für den Bau (den Er‐
werb) von Wohnraum (eines Wohnhauses) in ländlichen Gebieten (ländlichen Bal‐
lungsräumen) beibehalten werden.

Frist ist der 31. März 2022.
c) [von einer Übersetzung wurde abgesehen].
5. [von einer Übersetzung wurde abgesehen].
6. [von einer Übersetzung wurde abgesehen].

2

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2022-X-16 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2022-X-16
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

